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• REPUBLIK OSTERI<EICH IA.B. 
.. [) U H DES 1"11 N ! STER I U M 

rUR lAf..)DESVErUEIDIGUNG 

Z2.hl 5. 207-PI'2.sD/72 

zu '-I~1 jJ. 
rrlhl. i.m_-~.z., .. t!.q!)j.J972 

So zÜÜ--und dienstrechtliche Frac;'en b 
'-1111 T)·lJ. >" ~ c ~'h ,- C> l' • .. J~ ~Ij __ I J.,./. .. w. \; \;... , 

An die 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 VI i e n 

In Beantwortung der in der Sitzung des Nationalrates 

am 27. April 1972 seitens der Abgeordneten zum Nationalrat 
ERTjjiCORA, TÖDLING, REGENSBURGER und Genossen überreichten, 

an mich gerichteten Anfrage betreffend dienst- 'lUld sozial­

rechtliche Fragen im Bundesheer, Nr. 421/J, beehre ich mich 
folgendes mitzuteilen: 

Zu Punkt I Z. 1 .Ris 31. 

Der Bauzustand der militärischen Unterkünfte in derConrad- ,_ 
Kaserne in Innsbruck, in der Pontlatz-Kaserne in Landeck sowie 
auf dem Truppenübungsplatz Lizum ist mir bekannt. Ich möchte 
auch gar nicht bestreiten, daß der Zustand der militärischen 
Unterkil.l1fte verschiedentlich zu wünschen übrig läßt. Es darf aber, 
ohne in die Kompetenz des für die bauliche Instandhaltung der 
militärischen Objekte zuständigen Bundesministeriums für Bauten 
und Technik einzugreifen, in diesem Zusammenhang festgestellt 
werden,· daß eine umfassende Verbcsseru_ .. ~g der Unterkunftsverhäl t-
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nisse finanzieller Tüttel in t~inem AU3maß bedarf, wie sie 
'bl'sll~r nl·p~r.·10 a']~h nJ'cht r'Zel't el'~er. meiner Amtsvor-, e. .. ~l .cL u, c.. :..._. ..., zu.. J' J..l. 

gänge r? zV.r Ve rfüg1.mg standen. 

Was die in der vorliegenden Anfrage l1TI einzelnen e:rwäh.nten 
Unterkünfte betrifft, so weisen die Kaserne in La.ndeck und 
die Conrac1-Kaserne in· Innsbruck einerJ. durchschnittlichen Bau­

zustand auf und erscheinen somit durchaus zumutbar. Allerdings 
wies o.ie Sani tät~>f3.nstGü t einem sehr schle.chten Zustand auf. 

In Anbetracht dieBes Umstandes wurde in der Conrad-Kaserne 
eir.. Gebäude generalf3aniert und bereits in Benütz1.mg genommen. 

Auf dem ~rruppenübl.mgsplatz Lizum ist die übende Truppe wohl 
auf Barc).ckenlagei~ angewiesen, doch erscheint auch diese Art 
der Unterbringung zurnutbar, zumal Schutzhütten in dj.eser 

Höhenlage üblichenveise von gleicher Art sind und der Übungs­
zeitraum in der Regel 14 Tage nicht übersteigt. Im übrigen 
ist die Planung für ein Stcunmhaus au·f diesem Truppenübungs-' 
platz abgeSChlossen, die Healisierung dieses Projektes; das 

dem Stammpersonal auf dem ~Pruppenübungsplatz entsprechende 
Unterkünfte gewährleisten soll, wird nach Maßgabe der vorhan­
~enen Budgetmittel erfolgen. 

Der Ausbau entsprechender Unterkfulfte für das längerdienende 
Personal wird mit Nachdruck betrieben. Nach der Einrichtung 

von Betreuungsräumen (UnterOffizierskasinos) in fast allen 

Kasernen des Bundesheeres in den letzten Jahren wird nunmehr 

auch dem Bau von sOGenannten Ledigenheimen besondere Aufmerk­
samkeit gewidmet. In diesem Zusammenhang erscheint noch von 
Interesse, daß hinsichtlich des Wohnbaues für Ressortbedienstete 

in den vergangenen Ja.hren allein aus I'ili tteln des Neubau-Budgets 
jährlich zwischen 30 und 40 % aufgewendet wurden. 

, l 

", 

I ' 
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Zu :f?\.J.Ilkt I Z. 4 und 5: 

Da InfJtruktionen sinnvollen/eise unter einsatzähnlichen Be­

dingttngen abg8halten werden müssen, ist nach den einschlägigen 

Vorschriften über die Unterbringung der Teilnehmer an Inspek­

tionen/Instruktionen jeweils nur ein kurzer Aufenthalt in orts­

festen Unterkünften vorgesehen. Sobald die üblichervveise mit 

einer Instrulction verblmdene Inspektion abgeschlossen ist, er­

folgt daher in ~er Regel eine Verlegu.I.'1.g in Ausbildungslager, 

auf ~eruppenüblmgsplä tze oder in Ortsbi\'vaks, wo die Wehrpflich­

tigen feldmäßig verpflegt l..Uld. untergebr.:wht werden. Eine in 

diesem Zusamm~nhang bestehende 'Anordnung bes,timmt, daß den 

'Instr1..üclij.onsteilnehmern im Sommer eine zweite und im Winter 

eine dri.tte D8cl-cezusätzlich als Gnterlage anstelle eines, 

Leintuches auszufolgen ist .. 

Aus den vorstehenden Ausfi.ihrungen ist sorni t zu ersehen, daß' 

die Ausgabe von Bettwäsche an die ~J.1eilnehmer an Inspektionen/ 

Instruktionen g:C'undsätzlich mit o.em eigentlichen Übungs,zweck 

nicht in Einklang gebracht werden kann: Daß darüber hinaus 

bereits ein spürbarer Engpaß an verfügbaren Bettensorten für 

den Aktivstand besteht, der im Falle der Beistellung von 

Matratzen und Bettwäsche an Reservisten eine weitere Ver­

schärfung zur Folge hätt~, bestärkt mich in meiner Auffassung, 

wonach die vorerYlähnten Vorschriften keine Änderung erf"ahren 

sollten. 

Zu P~k t I I Z. 6 : 

Hinsichtlich der durch Truppenkräfte im Jahre 1971 besorgten 

Bauleistungen, die vielfach in Zusammenarbeit mit Firmen er­

bracht wurden r darf auf die beigeschlossene Übersicht ver­

wiesen werden~ 
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In dieElcm Zus8.lnmenhEmg darf bemerkt werden, d8,ß diese Bau­
leistungen durchweGs zur Erhaltung und Verbesserung von AU8-

bildu-11gseinrichtl.-mgen oder der Ausbildung dienenden Unter­
künften sowie 2',ur VGrbesserung der Infrastruktur auf ständigen 

Übungsfltichen beitrugen. ,Auf den Einsatz von Truppenkräften 
bei den in Rede stehenden Arbeiten konnte deshalb nicht ver­
zich,tet werden, weil die zur Verfügung stehenden Budgetmittel 
nicht ausreichen, um diese dringenden Arbeiten ausschließlich 

Firmen zu übertragen. Allerdings konnten hiefür vielfach solche 

Truppen herangezogen werden 9 denen, wie z.B. Übungsplatzein­
heiten, bereits die Aufrechterhaltung des Übungsplatzbetriebes 
übe:ctragen war'. 

Zu Pup-k~ IrI Z. 7: 

Die Verteilung des Textes der "Allgemeinen Dienstvorschriften 

für das Bundesheer" an die den Präsenzdienst lcistenden Wehr­

pflichtigen wurde bereits im Jahre 1964 eingestellt. Diese 
Maßnahme wU:r'cle über Anordnung meines damaligen Amtsvorgängers 
aus ErsparnisgriJnden getroffen; zugleich wurde damals hinsicl,lt­

lieh der Nachbeschaffung der ADV festgelegt, daß jedem Kommando 
bzw. jeder Einhej,t eine ausreichende Anzahl von Texten der ADV 

für Unterrichtszwecke zur Verfügung zu stellen ist. 

Zu Punkt 111 z.8: 

Die Begriffsbildung "Innere Führung" existiert formal lediglicl;l 

für den Bereich der deutschen Bundeswehr; sie ist als solche 

beim österreichischen Bundesheer in den einschlägigen Vor­
schriften nicht verankert und daher nicht gebräuchlich. 

Es l\:anll aber selbstverständlich keinem Zweifel unterliegen, 
daß auch im Bereich des österreichischen Bundesheeres Vor-
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schr:i.ftel1 über die "Ip __ nere Führlli'1g", diesfalls allerdingB 

in einem materiellen 3irL11 verstanden, bestehen. Im vorlie­

genden Zusammenhang erscheinen insbesondere jene Vorschriften 

von Bedeutung, die die sogenannte IfInteraktion" (Verhältnis 

zwischen Vore;esetztem und Untergebenem), ferDex' die staats­

bürgerliche J3ildu.lJg des Soldaten, zeitgemiiße VIenschenfUJlrung 

im Sinne, der Anwenclllilg moderner Pührtmgsstile, Fürsorgepflichten 

gegenüber dem So.ldaten und desoen Angehörigen und andere 

Zielsetzu..'1e;en zum Gegenstand haben. 

Im Hinblick auf die einleitenden AusfU.h:n.,mgen zu der gegen­

ständlichen Anfrage darf somit von der Annahme ausgegangen 

werden, daß in diesem Zusammenhang nicht jene J3ereiche der 

HInneren' Führung'l' gemeint sind r die - basierend auf einen' 

wei teren Begriff .. die "Integration" (Eingliederung der Strei t­

kräfte in Staat 1.md Gesellschaft) und "Organisation tt (Aus­

wirkungen der Technik auf die Struktur der Streitkräfte )b.ein­

halten, sondern sich lediglich auf die Führungsschichte' der 

'uniersten Ebene, die Kompanie, beziehen. 

An der Spitze der für den einzelnen Soldaten wichtigsten Vor­

schriften ist hiebE!l wohl die Verordnung der Blmdesregier1.mg 

vom 2. Juni 1970, BGBl.Nr. 193, womit die Allgemeinen Dienst­

vorschriften für das Bundesheer erlassen werc3.el). (ADV) 1 zu er­

wähnen. Was die hinsichtlich der staatsbürgerlichen Erziehung 

und kulturellen Betreum1.g der Soldaten ergangenen Erlässe meines 

Ressorts betrifft, so zielen diese unter B..'1.derem auch insbe­

sondere darauf ab, dem einzelnen Soldaten den Sinn und die Be­

deutung seines Dienstes an der Gemeinschaft deutlich zu machen; 

ich bitte um Verständnis, daß ich die in diesem Zusannnenhang 

relevanten Verfügungen im Rahmen der vorliegenden Anfragebeant­

wortung nicht im einzelnen aufzählen k8.TIn, ohne den Rahmen 

dieser Antwort zu sprengen. ' 

, '-. 
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Abr::chlicßend möchte ich Doch bemerken, daß eine "Innere 
FUhruYl.g" über die besteheDden Vorschriften hinaus meines 

Erachtens im gegemvärtigen Zei tpu..YJ.kt nicht erforderlich 

erscheint; vielmehr erachte ich es primär von Bedeutung, 
daß die-3 einschlägigen Vorschriften in diesem Bereich, für 

<leren Han~habung jeweils der einzelne Komandont zuständig 
ist, richtig und den Z'ielsetzungen einer tlIlmeren Führung ll 

entsprechend angewendet werden. 

Nach den mir in diesem Zusammenhang vorgelegten Berichten 
darf ich mitteilen, daß grundsätzlich jederzeit und in jeder 
Sani täts.einrichtung für den in der Anfrage genannten Pers.onen­

kreis die Möglichkeit einer Erstbehandlung gegeben ist. F.erner 
können in den Sani tätseinrichtlmgen des Bundesheeres männliche 
Angehörige des Bundesministeriums für Landesverteidi.gung, die 
bei der GebietskranJ\:enkasse versichert sind, auf Grund einer 
Vereinbarung mit dem Hauptverband der Sozialversicherwigsträger . 
ambulant fortbehandelt werden; hingegen ist eine ambulante 
li'ortbehandlung der bei der Versicherungsanstalt öffentlich 

Bediensteter (BVA) versicherten Beamten nur am Heeresambula­
torium möglich. 

Eine stationäre Behandlung des in Rede stehendEm Personenkreises 

in Krankenrevieren erscheint als Regelfall nicht opportun, weil 
diese Einrichtungen der stationären Behandlung anderer bett­

lägeriger, leichter Erkran};:ungsfälle vorbehalten werden müssen. 
Allerdings ist eine Aufnahme zur stationären Behandl~~g in 
Heeressani tätsanstalten möglich, sofern die Beha,."ldlung ohne 

Inanspruchnahme zi vil~r Fachärzte durchgeführt werden lcann. 

Auch im Heeresspital in Stammersdorf ist eine stationäre Be­
handlung möglj.ch; diesb~züglich ymrde eine Verrechnurigsverein­
barung mit den Sozialversicherungsträgern abgeSChlossen. 
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''lu ·pun'r t \T Z -", 0 • I..: .. ..... . l~ ..J. e. • 

Die 42-Stmlden Woche 'wurd-e mit Erlaß vom 22. DezemlJer 1971, 

Zahl 381.787-Zentr/71, mit Wirkung vom 1. Jänner 1972 im 

österreichischen Bunc1esheer 8.ingeführt. Denmach beginnt der 

Dienst im allgemeinen um 7 Uhr 30 und eYlClet um 17 Uhr bzw. 

an Sarm.:;tagen um 13 Uhr. Bei einer 1 1/2 stü..ndigen f.1i ttags-

pause kann eine durchschnittliche Dienstleistung von 46 St'lmden 

wöchentlich bei der 1\ruppe angenommen werden. Daher wird 

Ber-ufsoffizieren, Beamten in Unteroffiziersfunktion, zeit­

verpflichteten Soldaten sowie Vertragsbediensteten in Offiziers­

und Unteroffiziersfunl;:tion wechselweise' jeden zVl'ei ten Samstag 

Zeitausgleich und darüber hinaus zur Abgeltvng der noch ver­

bleibenden Mehrdienstleistung ein weiterer Zeitausgleich von, 

einem halben Werktag pro Monat gewährt. 

Zu Punkt V Z. 11 : 

Die mit Erlaß vom 30. August 1971, Zahl 328.550-Ausb/71, er­

gangenen "Vorläufigen Ausbildv.ngsrichtlinien für den Grund­

wehrdienst" regeln die Ausbildung der Wehrpflichtigen ab ' 

1. Oktober 1971. 

Im Hinblick darauf, daß die zur Verfügung stehende Ausbil­

dungszeit optimal ausgenützt werden muß, ergibt sich <ver­

schiedentlich eine zeitliche MehrbelasttLYlg des Kaderpersonals • 

Die Gewährung eines Zeitausgleiches stellt in diesem Zusam­

menhang keine geeignete Lösvng dar. Andererseits scheitert 

der "schichtweise" Einsatz an der zu geringen Zahl der zur 

Verfügung stehenden Ausbilder. Eine Lösung des gegenständ­

lichen Problems erscheint ledigl'ich im Wege der finanziellen 

Abgeltung von Überstunden, wie sie in der 24. Gehaltsgesetz­

Novelle vorgesehen ist, möglich. 
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Bauleistungen durch Truppenkräfte 1971 

. auf 

.; .. Anordnung der AusbAbt 
'. • '. ',. • . r,' ~ " " 

(Die in Zusammenarbeit mit Firmen durchgeführten 
-Bauleistungen sind mit·x) bezeichnet) 

TÜPI BRUCKNEUDORF: 

TÜPI SEETALERALPE : 

TÜPI LIZUrvIjVlALCHEN: 

l' '. 

OGGAU: 

" ,-', .. ~:"~' .' 

Straße zu den Feuerstellungen TEDFELS­
. JOCH·-JÄGERBREITEN; ~) 

Einbau einer Schulgefechtsschießanlage. 

Infanterie-Stützpunkt HOHE RANACH; 
Truppenstraße vom Lager SCH~ffiLZ auf die 

HOHE l1ANACH; 
Einbau einer Schulgefechtsschießanlage; 
Errichtung einer Zufahrt von der KULMER­
HÜTTE auf das SCHARFE ECK zum Betrieb 
der Flugfuru{stationj x) 

Errichtung einer Truppenstraße im IVlÖLSTAL 
bis z.um NÖRDLICHEN SCHOBER (2.400 m).; x) 
Errichtung der Schießstätte WALCREN. 

Errichtung einer FIA-Stel11.lng für das 
Luf'tzielschießen der FIA-Truppe;· x) 

Schic.3sto r-USTELBACH: Errichtung einer Zufahrtsstraße. 

Schießst. ST.PÖLTEN/VÖLTENDORF: Errichtung einer Zuf~~rtsstraße. 

TÜPI RAf'.1SAU/MOLLN: 

TUPI HOCHFILZEN : 

Mithilfe bei Aufschließungsarbeiten für 
. li'ertigteilbaracken x) 

Mi thil·fe bei Aufschließungsarbeiten für 

Fertigteilbarackenx) 
Einbau einer Schulgefechtsschießanlagee 
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TÜPl GLAINACH: Einbau einer Schulgefcchtssohießanlage 0 '-1 

Schießst. SALZBURG/GLANEGG: Errichtung einer Schulgefechtssohieß­
anlage. 

Schießsto HR.HEUSTADT/fI1ATZENDORF: Einbau einer Schulgefeohts­
schießanlago o 

Sohießst. GRAZ/FELIFERHOF: Einbau einer Schulgefoohtsschießanlage o 

Sohießsto JUDENBURG/GRÜNHÜBEL: I1ithilfe bei der Erweiteru.ng der 
Schießslätte' x) 

Schießst. STOCJ\:ERAU/LEITZER.sDORF: Mithilfe bei der En'leiterung 

der Schießst. x) 
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